
 

Steuererklärung ausfüllen – Minimalversion  
 
 
Die Steuererklärung kann online oder offline ausgefüllt werden. Wichtig ist jeweils ein rasches Erledi-
gen «dann hat man es hinter sich». Haben Sie dabei keine Angst vor (kleinen) Fehlern. Diese sind we-
niger schlimm als das Risiko einer Busse bei Nichteinreichung. 
 
 
Onlineversion  
 
Für die online-Version benötigen Sie  

a) die auf der ersten Seite der Steuererklärung aufgedruckten Angaben 
b) ein Benutzerkonto 
 

Kanton Zürich: https://zhp.services.zh.ch/app/ZHprivateTax/ 
Wählen Sie dann den vereinfachten Zugang, das Programm führt Sie dann durch die Steuererklärung 
 
 In jedem Kanton sieht die Onlineversion unterschiedlich aus, in gewissen Kantonen muss ein  
Programm installiert werden.  
 
Der Vorteil an der Onlineversion ist, dass Sie automatisch durch die Steuererklärung geführt werden. 
Es kann somit nichts vergessen werden. Allerdings wird man dabei auch durch Felder geführt, die 
keine Relevanz haben (man füllt also mehr aus als notwendig). Aber im kommenden Jahr kann das 
Vorjahr aufgerufen werden und dann müssen die Zahlen nur noch angepasst werden.  
 
In Zürich kann die Steuererklärung nach der Übermittlung während einer Woche bei Bedarf nochmals 
korrigiert werden. Speichern Sie immer eine Kopie der Steuererklärung als PDF ab. 
 
 
Offlineversion / Papierversion 
 
 Die Steuererklärung mit den vielen Felder sieht komplizierter aus als sie ist, denn die meisten Felder 
können leergelassen werden.  
 
Bei Verlust der Steuererklärung oder einzelnen Formularen können diese auf der Webseite des Kan-
tons nochmals als PDF bezogen werden. 
 
 
 
Diese Ausfüllhilfe beschränkt sich bewusst auf die wesentlichen Felder.  
 
Bei Unklarheiten zu einzelnen Felder hilft auch die Wegleitung zur Steuererklärung des Kantons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://zhp.services.zh.ch/app/ZHprivateTax/


 

Diese Formulare werden üblicherweise benötigt: 
 
 
Steuererklärung Seite 1-4 

             
 
 
Berufsauslagen     Versicherungsprämien     Lohnausweis 

           
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Steuererklärung Seite 1 
 

 
 
 
  Die Personalien sind meist bereits eigetragen und  
     müssen lediglich vervollständigt werden. 
 
 
 
 
 
 
 

 Feld Pensionskasse ja/nein ankreuzen 
    (siehe Lohnausweis) 
 
 
 
 Allfällige Kinder sind zu erfassen 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lohnausweis 

 
 
 Feld F angekreuzt: keine Fahrkosten abziehbar 
   (Ausnahmen möglich) 
 
 Feld G angekreuzt: nur halber Abzug Verpflegung 
   möglich (1'600 Franken) 
 
 
 
 
 
 
 
  Sind Beiträge der beruflichen Vorsorge erfasst, kann    
    bei den Versicherungsprämien nur die niedrigere 
    Pauschale abgezogen werden 
 

  Der Nettolohn ist in de Steuererklärung, Seite 2 
     (Einkommen) einzutragen  
 
 
 
 
 
 



 

Steuererklärung Seite 2 (Einkommen) 
 

  Eintrag des Nettoeinkommens  
      (siehe Lohnausweis) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fahrkosten zur Arbeit (ZVV Abo) 
  Zusätzlich abgezogen werden kann ein  
        Fahrrad (Pauschale) 
  Mehrkosten Verpflegung (siehe Lohnausweis) 
  Abzug Übrige Berufskosten: 
       bei Nettolohn bis 67'000 Franken: 2'000 Franken, 
       wenn darüber 3% des Nettolohns 
 
   Das Total der Abzüge ausrechnen 
 
    Die Pauschale Aus- und Weiterbildung ist neu  
      direkt auf der Seite 3 der Steuererklärung  
      einzutragen. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
  Einzutragen sind die bezahlten Prämien der  
      Krankenkasse des ganzen Jahres 

 
 
 
 
 
 
   Einzutragen ist die Pauschale, meist die beiden  
      kleineren Pauschalen (siehe Lohnausweis) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Steuererklärung Seite 3 (Abzüge) 

 

 Eintrag des Totals der Berufsauslagen 

 
 
 
 
 

 Eintrag des Betrags der Versicherungsprämien 
 Aus-Weiterbildung (bislang war ein pauschaler 
     Abzug von 500 Franken möglich) 

 
 Das Total der Abzüge ist einzutragen 
 
 Berechnung des Nettoeinkommens  

 
 
 
 
 
 
 Sofern keine weiteren Abzüge möglich sind, 
     entspricht der Betrag dem Nettoeinkommen 
  

 
 Zusätzliche Abzüge:   • Prämien für 3. Säule   • bei Kindern (Sozialabzug)  
    • Krankheit- und Unfallkosten (wenn mehr als 5% des Nettoeinkommens)  
 



 

Steuererklärung Seite 4 (Vermögen) 
 
 
 
 
 Ein allfällig eigenes Fahrzeug ist anzugeben 
   (nicht bei Leasing) 
 
 
 
 
 

  Tragen Sie im Feld das Total Guthaben ihrer 
      Bank/Postkonti per Ende Jahr ein 
 
  Bei einem Vermögen über 20'000 Franken ist eine  
    genaue Deklaration im Wertschriftenverzeichnis 
    erforderlich. 
  
 

 
 

   Unterschreiben und fertig ist das Werk       
 
 

 
 

 Lohnausweise sind der Steuererklärung beizulegen 
 


